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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes,

Auslosung von Obligationen der 3 V« eidgenössischen
Anleihe von 1897.

Die Auslosung der per 31. Dezember 1932 zur Rückzahlung ge-
langenden Obligationen der 3 % eidgenössischen Anleihe von 1897 wird
Donnerstag, den 15. September 1932, 10 Uhr vormittags, im Zimmer Nr. 70,
Verwaltungsgebäude des eidgenössischen Finanzdepartements in Bern, stattfinden.

B e r n , den 27. August 1932.
Eidgenössische Finanzverwaltung,

Sassen- und Rechnungswesen.

Monopolgebühr für Mostobst.
Die eidgenössische Alkoholverwaltung hat die Monopolgebühr für das

aus dem Auslande einzuführende Mostobst (ZolHarif-Nr. 23) mit Bezug auf
dessen Trester für dieses Jahr auf Fr. 4.- per 100 kg brutto festgesetzt.

Auf Sendungen, die als Tafelobst erkennbar sind, wird die Monopol-
gebühr nicht erhoben.

Der aus den eingeführten Früchten gewonnene Most, sowie dessen
Hefe darf nur mit Bewilligung der eidgenössischen Alkoholverwaltung
und nach Bezahlung der von der letztem zu bestimmenden Monopolgebühr
zu Brennzwecken verwendet werden. Für das Brennen von Früchten, die
nicht zu Brennzwecken eingeführt, hinterher aber doch gebrannt werden,,
ist die Bewilligung der eidgenössischen Alkoholverwaltung erforderlich.

Diese Verfügung tritt am 26. August 1932 in Kraft.
B e r n , den 24. August 1932.

Eidgenössische Oberzolldirektion.

#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen.
Eingaben an die Bundesversammlung.

Vervielfältigte Eingaben, die zur Verteilung an die Mitglieder der
Bundesversammlung dem unterzeichneten Sekretariat zugestellt werden,
sind diesem in einer Auflage von 300 Stück einzureichen. Sind die Ein-
gaben in deutscher und in französischer Sprache abgefasst, so ist die
Auflage auf 250 deutsche und 130 französische Abdrucke zu bemessen.
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